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3. Sitzung des Stadtrates mit Einwohnerfragestunde vom 08.10.2024  - öffentlicher Teil -  

 

 
22) Prüfantrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 26.09.2024, die 

Verwaltung wird beauftragt, eine Übersicht zu erstellen, in welchen Bereichen 
des Wormser Stadtgebiets, durch die 56. Verordnung zur Änderung straßenver-
kehrsrechtlicher Vorschriften, Erweiterungen von Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen auf Tempo 30 km/h möglich sind 

 
AN Grüne 001/24-29 
 
Frau Heike Jores verliest den Antrag. 
 
Frau Bürgermeisterin Lohr erläutert den Gremienmitgliedern den aktuellen Sachstand seitens der 
Verwaltung wie folgt: 
 
„Aufgrund der Vielzahl bereits eingegangener Anträge und Prüfaufträge hinsichtlich der gesetzlichen 
Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der Straßenverkehrsordnung (StVO) be-
schäftigt sich die Straßenverkehrsbehörde bereits mit der Sichtung und Prüfung bestehender 
Tempo-30-Regelungen. Diese Prüfung ist zwingende Grundlage für die Inaugenscheinnahme wei-
terer verkehrsrechtlicher Maßnahmen.  
Nach Einschätzung der Straßenverkehrsbehörde ist die Ausweisung von Tempo-30-Zonen und 
Streckenabschnitten im Stadtgebiet bereits weit fortgeschritten. Inwieweit weitere verkehrsrechtliche 
Maßnahmen bezüglich Tempo 30 angedacht und rechtlich möglich sind, verlangt weiterhin dezidier-
ten Prüfungen, die aufgrund der vorliegenden Anträge regelmäßig durchgeführt werden.  
Durch Änderung des StVG und der Gesetzesnovelle der StVO können und müssen nun auch andere 
Prüfparameter herangezogen werden. Dies wird von der Straßenverkehrsbehörde nun sukzessive 
bearbeitet. Diese Bearbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Eines gesonderten Prüfauftra-
ges bedarf es daher nicht.  
 
Die Straßenverkehrsbehörde bietet gerne an, in einem Termin mit interessierten Ratsmitgliedern 
über die Gesetzesnovellierung zu informieren. Ein gleichartiger Termin wurde bereits mit den Orts-
vorstehern vereinbart, um dem Thema möglichst transparent zu begegnen. Ein entsprechender Ge-
sprächstermin kann Anfang November angesetzt werden.“ 
 
 
Im Verlauf der Beratung stellt Herr Peter Englert folgenden Änderungsantrag: 
 
Bei der Feststellung durch die Verwaltung an welchen Stellen es sinnvoll ist, eine 30 km/h-Zone 
einzurichten, zusätzlich die Temporeduzierung tageszeitlich zu begrenzen. 
 
Beschluss-Nr.: 143/2024-2029 
 
Der Stadtrat stimmt der Ergänzung des Antrages bei 31 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen zu. 
 
 
Beschluss-Nr.: 144/2024-2029 
 
Der Stadtrat stimmt bei 35 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen dem geänderten Prüfantrag wie 
folgt zu: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, eine Übersicht zu erstellen, in welchen Bereichen des Wormser 
Stadtgebiets, durch die 56. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften, Er-
weiterungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 km/h möglich sind. 
 
Bei der Feststellung durch die Verwaltung an welchen Stellen es sinnvoll ist, eine 30 km/h-Zone 
einzurichten, zusätzlich diese Temporeduzierung tageszeitlich zu begrenzen.“ 
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Zur Beglaubigung 
gez. 
Schriftführung 
 
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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